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Informationen und Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 

 

 
 

Wahlen, allgemeine Beschlüsse und Mitteilungen 
 
 
Termine 2022 
 
- 27. August 2022 Jubilaren Ehrung (Brunch) 
- 28. August 2022 Dorf - Brunch 
- 03. September 2022 Jungbürger- und Jungbürgerinnenfeier 
- 09. November 2022 Anlass für Neuzugezogene (Einladung folgt)  
- 07. Dezember 2022 Gemeindeversammlung  
 
 
Verwaltung - Webseite 
 
Die Gemeinde-Webseite hat ein gewisses Alter erreicht und ist nicht mehr ganz zeitgemäss, 
weshalb die Webseite überarbeitet wird. Die Aufschaltung der neuen Webseite ist für das  
2. Semester 2022 geplant. 
 
 
Mutationen - Brunnenmeister 
 
Martin Kerschbaum hat per 30. April 2022 aus beruflichen Gründen demissioniert. Der Ge-
meinderat dankt Martin Kerschbaum für seinen Einsatz als Brunnenmeister ganz herzlich. 
 
Mit Michel Dahinden konnte ein bestens geeigneter Nachfolger gefunden werden. Der neue 
Brunnenmeister ist über 079 305 81 46 oder brunnenmeister@obergerlafingen.ch zu errei-
chen. 
 
 
 

Ressort Bau und Planung 
 
 
Neubenennung Erschliessungsstrasse: Franzackerweg 
 
Aufgrund einer Baueingabe hat der Gemeinderat beschlossen, die Erschliessungsstrasse ab 
der Schulhausstrasse entlang der Autobahn mit der Grundbuchnummer 90034 neu als 
Franzackerweg zu bezeichnen. 
 
 
Übernahme Wegparzelle Bachweg 
 
Im Rahmen der Ortsplanrevision wird der Bachweg öffentlich, weshalb die private Wegpar-
zelle Obergerlafingen GB Nr. 980 per 31. Mai 2022 in das öffentliche Eigentum überführt 
worden ist. 
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Ortsplanrevision - Mitwirkungsverfahren 
 
Die Bau- und Planungskommission hat das Mitwirkungsverfahren mit Bezug auf die Entwürfe 
der vorgeprüften Zonen- und Erschliessungspläne sowie mit Bezug auf das Zonenreglement 
durchgeführt, mit Aktenauflage vom 10. bis 23. Januar 2022 (auch elektronisch), wobei wäh-
rend der Zeit der Aktenauflage am Donnerstag, 13. Januar 2022, sowie am Dienstag,  
18. Januar 2022, je ein Publikumsanlass durchgeführt wurde. Aktuell werden die Unterlagen 
der Ortsplanrevision durch das Amt für Raumplanung geprüft.  
 
 
Tempo 30: Bepflanzung der Betonrohre 
 
Der Gemeinderat hat einen Gartenbauer für die Bepflanzung der Betonrohre und den Unter-
halt für das nächste Jahr beauftragt, bis die Pflanzen gut angewachsen sind. 
 
 
 

Ressort Umwelt und Werke 
 
 
Neue Emailadresse 
 
Die Umwelt- und Werkkommission ist ab 1. August 2022 unter der Emailadresse  
werke@obergerlafingen.ch zu erreichen. 
 
 
Schiessanlage 
 
Bekanntlich hat der Kanton im Rahmen der Pilotphase die Schiessanlage der Einwohnerge-
meinde Obergerlafingen saniert. Der eigentliche Zeigerstand (Graben mit Scheiben-
Halterungen) befand sich auf dem Grundstück GB Obergerlafingen Nr. 343, welches der 
Einwohnergemeinde gehört. Der eigentliche Kugelfang lag auf dem Grundstück GB Oberger-
lafingen Nr. 304, welches der Bürgergemeinde gehört. Dieses Grundstück (304) ist aktuell 
(noch) im Kataster der belasteten Standorte verzeichnet. 
 
Mit Schreiben vom 10. November 2021 teilt nun das AfU mit, dass die Altlastensanierung 
durchgeführt wurde und ein guter Teil des belasteten Materials (ab GB Obergerlafingen 
Nr. 304) entsorgt bzw. recycliert wurde. Ab der Parzelle Nr. 343 ist nur gerade das Material 
abgeführt worden, welches den Sanierungswert von 200 mg Blei/kg überschritten hat. Beim 
abgeführten Volumen handelt es sich immerhin um 747 Tonnen an Material. Der Betonab-
bruch (Zeigerstand) hat sich auf ein Volumen von 18 Tonnen belaufen. 
 
Soweit die Bleikonzentration sich nun immer noch im Rahmen der Richtwerte bewegt (bis zu 
200 mg Blei/kg) gilt der damit "belastete" Boden als harmlos und nicht dekontaminiert und 
wird aus dem Kataster der belasteten Standorte wie erwähnt entlassen. Dagegen bleibt die 
betroffene Parzelle (304) im Verzeichnis über schadstoffbelastete Böden eingetragen. Dar-
aus resultiert jedoch keine Nutzungs- oder gar Veräusserungsbeschränkung. 
 
 
Weitere Projekte der Umwelt- und Werkkommission im 2. Halbjahr 2021 
 
- Erste Etappe Ersatz Deckbelag Hauptstrasse: der Kanton wird am 8. August die Arbeiten 

für den Ersatz des Deckbelages auf der Hauptstrasse ab der Dorfeinfahrt Nord in Angriff 
nehmen, indem zunächst im Abschnitt Schulhausstrasse bis Kriegstettenstrasse die 
Randabschlüsse ersetzt werden, um dann anschliessend in acht geplanten Tages-
Etappen je halbseitig den neuen Flüster-Deckbelag einzubringen. Das Amt für Verkehr 
und Tiefbau (AVT) wird ca. eine Woche vor Baubeginn mit einem Flyer orientieren. 
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- Im Herbst 2022 wird der Weiher im Rahmen des Bachabschlages ausgebaggert. 
 
 
BSU - Fahrplanverfahren 2023 
 
Für Obergerlafingen, Fahrplanfeld 40.002, gilt nach wie vor generell der Stundentakt in bei-
den Richtungen, wobei für 2023 keine Änderungen vorgesehen sind. Der Gemeinderat hat 
erneut beim AVT interveniert, dass das Projekt der Entflechtung der Linien 2 und 3 möglichst 
rasch an die Hand genommen wird, damit Obergerlafingen rasch in den Genuss eines Halb-
stundentaktes kommt.  
 
 
 

Ressort Finanzen 
 
 
Beitragsgesuche von Vereinen und Institutionen 
 
Der Gemeinderat hat die folgenden Institutionen und Vereine unterstützt: 
 
- Pfadi Gerlafingen mit einem Beitrag von Fr. 100.-- für den Ferien(s)pass; 

 
- Musikbezirkverband Wasseramt-Solothurn-Lebern-Bucheggberg für den Musiktag vom 

10. bis 12. Juni 2022 in Grenchen mit einem Beitrag von Fr. 100.--;  
 

- OK BadiSounds für den Anlass am Wochenende vom 1. und 2. Juli 2022 im Schwimm-
bad Eichholz mit einem Betrag von Fr. 100.--; 
 

- Verein Schützenveteranen Wasseramt für den Jubiläumsanlass vom 10. September 
2022 mit einem Beitrag von Fr. 250.--; 
 

- Vereinigung Solothurnisches Orts- und Flurnamenbuch für die Fertigstellung des letzten 
Bandes der Abhandlung über Solothurnische Orts- und Flurnamen mit einem Beitrag von 
Fr. 0.70 pro Einwohner. 

 
 
 

Ressort Soziales 
 
 
Frühbetreuung - Spielgruppe Zauberzwärgli 
 
Der Gemeinderat hat das Pilotprojekt Frühbetreuung, welches von der Spielgruppe Zau-
berzwärgli durchgeführt wird, zu den bisherigen Konditionen bis Ende Schuljahr 2023 ver-
längert und gleichzeitig in Aussicht gestellt, das Projekt zu beenden, falls die Auslastung für 
das Jahr 2023/2024 nicht merkbar zunehmen sollte. 
 
Anmeldungen für die Frühbetreuung: www.zauberzwaergli.ch/frühbetreuung/  
 
Mittagstisch - Spielgruppe Zauberzwärgli 
 
Der Verein Zauberzwärgli ist im Oktober 2021 mit dem Mittagstisch in ein weiteres Pilotpro-
jekt eingestiegen. Der Mittagstisch wird jeweils montags, 12.00 bis 13.45 Uhr, im Spielgrup-
penlokal an der Grüttstrasse betreut.  
 
Anmeldungen für den Mittagstisch: www.zauberzwaergli.ch/mittagstisch/ 

http://www.zauberzwaergli.ch/frühbetreuung/
http://www.zauberzwaergli.ch/mittagstisch/
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Budget- und Schuldenberatung 
 
Der Kantonsrat hat am 31. August 2021 entschieden, die Budget- und Schuldenberatung 
den Gemeinden zu übertragen. Da der Zweckverband Familien-, Mütter- und Väterberatung 
Bucheggberg-Wasseramt bereits in diesem Aufgabenfeld tätig ist, hat dieser den Verbands-
gemeinden offeriert, den Auftrag der Budget- und Schuldenberatung ab dem 1. Januar 2023 
in sein Aufgabenportfolio aufzunehmen, mit budgetierten Kosten in der Höhe von Fr. 2.-- pro 
Einwohner. Der Gemeinderat hat seine Zustimmung zu diesem Angebot erteilt.  
 
 
Pro Senectute - Leistungsvereinbarung 
 
Bereits im 2021 ist Pro Senectute an die Gemeinden des Kantons herangetreten mit der Of-
ferte einer Leistungsvereinbarung bezüglich des Erbringens von Dienstleistungen im Alter. 
 
Gemäss dem Sozialgesetz legen die Gemeinden fest, in welchem Umfang Beiträge an die 
Leistungspalette für spezifische Anliegen älterer Menschen ausgerichtet und in welchem 
Rahmen Raum und Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden sollen. Gemäss § 117 SG 
können die Einwohnergemeinden eine Ansprechstelle für Altersfragen bestimmen. Zudem 
sind gemäss dieser Bestimmung die Gemeinden gehalten, Projekte zum Alter, zur Alterskul-
tur- und Partizipation zu fördern, namentlich durch das Leisten von Beiträgen, das Zurverfü-
gungstellen von Raum und Infrastruktur und durch das Schaffen von Kompetenzzentren. 
 
Somit besteht eine eigentliche gesetzliche Pflicht nicht direkt, allerdings ist der Gemeinderat 
der Auffassung, dass die demografische Situation die Gemeinde dazu verpflichtet, in diesem 
Bereich aktiv zu sein, und sei es auch nur durch eine zusammenfassende Darstellung der im 
Einzugsgebiet der Gemeinde angebotenen Dienstleistungen, wie das die HOeK-Gemeinden 
gemacht haben. 
 
Die zuständige Ressortverantwortliche im Gemeinderat ist beauftragt, mit Pro Senectute 
Kanton Solothurn eine konkrete Leistungsvereinbarung mit einem pauschalen Beitrag von 
Fr. 0.70 bis 1.00 pro Einwohner auszuhandeln. 
 
 
 

Ressort Bildung 
 
 
Externe Schulevaluation 
 
Im Frühjahr 2022 wurde die externe Schulevaluation durchgeführt, wobei die Ampeln bei den 
Kriterien Schul- und Unterrichtsklima, Arbeitsklima für Lehrpersonen, Elternkontakte, Erfül-
lung der Betreuungs- und Aufsichtsfunktion, Schulführung und Q-Management alle auf grün 
stehen. 
 
 
 

Ressort Jugend 
 
 
Jungbürgerfeier 
 
Die Einladung für die Jungbürger- und Jungbürgerinnenfeier vom Samstag, den 3. Septem-
ber 2022, wird anfangs August versendet.  
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Ressort Kulturelles 
 
Im Zusammenhang mit den letztjährigen Behördenwahlen und dem Mitwirkungsanlass für 
die Bevölkerung im März 2021 wurde ein Kulturausschuss ins Leben gerufen. 
Wir werden zukünftig an dieser Stelle über Neuigkeiten in diesem Bereich berichten. 
 
Interessierte Personen können sich gerne direkt bei Ersatzgemeinderätin Denise Grossen 
melden: dgrossen@gmx.net  
 
 
 

Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2022 
 
 
Die Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2022 hat die folgenden Beschlüsse gefasst: 
 
1. Änderung Statuten VBZAS (Zweckverband Bevölkerungs- und Zivilschutzorganisa-

tion Aare Süd) 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt die Änderung der Statuten per 1. Juli 2022. 
 

2. Revision Baureglement 
 
Die Gemeindeversammlung hat die Revision des Baureglements (Totalrevision) einstim-
mig genehmigt. Das Baureglement wird per 1. August 2022 in Kraft gesetzt. 
 

3. Erlass Reglement Planungsausgleich 
 
Das Reglement Planungsausgleich wurde von der Gemeindeversammlung einstimmig 
genehmigt. 
 

4. Jahresrechnung 2021 
 
Die Jahresrechnung 2021, bestehend aus 
 
- der Bilanz mit Aktiven von Fr. 10'047'830.34, Passiven (Fremdkapital) von 

Fr. 3'010‘374.23 und einem Eigenkapital von Fr. 7‘037‘456.11, 
- der Investitionsrechnung mit Investitionsausgaben von Fr. 84‘498.80 und Investiti-

onseinnahmen von Fr. 27‘654.15 sowie 
- der Erfolgsrechnung mit einem Gesamtaufwand von Fr. 5‘076‘254.93, einem Ge-

samtertrag von Fr. 5‘190‘559.42 und einem Ertragsüberschuss von Fr. 114‘304.49 
 
wird genehmigt. 

 
____________________________________ 

 
Der Einwohnergemeinderat wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern einen 

möglichst unbeschwerten und sonnigen Sommer. 
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